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Amts- und Mitteilungsblatt
für die Stadt Waldheim mit
den Ortsteilen: Schönberg,
Neu schönberg, Massanei,
Heiligenborn, Gilsberg,
Ober- und Unterrauschenthal,
Reinsdorf, Neu milkau,
Vierhäuser,   Gebersbach,
Heyda, Knobelsdorf, Meinsberg,
Neuhausen, Rudelsdorf

25. Jahrgang | Nr. 04/2019    www.waldheim.eu                                 Samstag, 13.04.2019

das Finale geschafft. Nun sind noch drei Städte aus Mittel-
deutschland im Rennen. Wir wollen diese Großveranstal-
tung nach Waldheim holen. Dazu brauchen wir weiterhin
Ihre Hilfe, voten Sie auf www.jumpradio.de für unser Wald-
heim. Am 15. April 2019 fällt die Entscheidung. Wir wollen
es schaffen und am Ostersamstag gemeinsam auf unse-
rem Markt feiern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
ein frohes Osterfest

Ihr Bürgermeister 
Steffen Ernst

nach einem doch recht milden Winter sehnen wir uns alle
nach Sonne und Wärme. Der Frühlingsanfang hat uns
diesbezüglich nicht enttäuscht. Wir können förmlich das
Wiedererwachen der Natur spüren. Die Sonne zeigt sich
öfters und animiert uns zu längeren Aufenthalten im Frei-
en. Wir freuen uns über schöne Tage und längere Abende
und wir begehen das jährliche Osterfest. Die Kleinen unter
uns verbinden Ostern mit dem Osterhasen. Die Freude,
die Kinder vermitteln, springt auch auf uns Erwachsene
über und viele Familien treffen sich zum Osterfeuer. In die-
sem Jahr soll unser Osterfeuer etwas größer ausfallen. Die
Stadt Waldheim hat sich beim MDR Jump Osterfeuer
2019 beworben und hat  es aus über 700 Bewerbungen in

Liebe Waldheimerinnen und Waldheimer,

Weiter im Heft auf Seite 13.
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ADRESSEN & ÖFFNUNGSZEITEN

n Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:

Dienstag            09:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag       09:00 bis 12:00 Uhr | 14:00 bis 16:00 Uhr

n Öffnungszeiten Bürgerbüro:

Montag              09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag            09:00 bis 12:00 Uhr | 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch           09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag       09:00 bis 12:00 Uhr | 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag               09:00 bis 12:00 Uhr
Telefon:             034327-570     
Fax:                    034327-57200
E-Mail:              buergerbuero@stadt-waldheim.de
Internet:            www.stadt-waldheim.de oder www.waldheim.eu 

n Öffnungszeiten der Stadtbibliothek:

Gartenstraße 42
Montag              09:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag            09:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch           geschlossen
Donnerstag        09:00 bis 12:00 Uhr 13:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag               13:00 bis 16:00 Uhr
Telefon:             034327-16950        
E-Mail:              stadtbibliothek@stadt-waldheim.de 

n Öffnungszeiten
Stadt- und Museumshaus Waldheim 

mit Stadtinfo:

Niedermarkt 8
Montag                               geschlossen
Dienstag bis Sonntag         10:00 bis 17:00 Uhr
Feiertag                              13:00 bis 17:00 Uhr

Telefon:              034327 / 57234
Telefax:              034327 / 57233
E-Mail:               stadtinfo@stadt-waldheim.de

n Öffnungszeiten Schiedsstelle:

Herr Bleil – Jeden 1. Dienstag im Monat 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Zimmer 39 im Rathaus
Telefon: 034327 57225 während der Sprechzeit

n Impressum:
Herausgeber: Stadtverwaltung Waldheim, Büro Bürgermeister
Niedermarkt 1, 04736 Waldheim, Telefon 034327-57235  Fax 034327-571235
E-Mail: anja.seidel@stadt-waldheim.de, Internet: www.stadt-waldheim.de

Verantwortlich für Bekanntmachungen und Informationen der Stadtverwaltung
Waldheim: Der Bürgermeister. Verantwortlich für weitere Veröffentlichungen,
u.a. aus den Rubriken Sonstige Mitteilungen, Vereine stellen sich vor, Bereit-
schaftsdienste, Kirchliche Nachrichten: publizierende Einrichtungen, Körper-
schaften, Vereine u. a. Redaktion: Stadtverwaltung Waldheim, Büro Bürgermei-
ster und Riedel GmbH & Co. KG

Herstellung und Verteilung: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal-
und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, 
Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichtenau OT Ottendorf, 
Telefon 037208-876-100, Fax 037208-876-299, 
E-Mail: info@riedel-verlag.de, Inhaber: Annemarie und Reinhard Riedel
Es gilt die Preisliste von 2016.

Erscheinungsweise: Die Stadt Waldheim mit allen Ortsteilen verfügt laut Quelle
Deutsche Post über 5243 Haushalte. Für die Verteilung des Mitteilungsblattes an
die bewerbbaren/erreichbaren Haushalte benötigt das beauftragte Verteilunter-
nehmen 5185 Exemplare. Zusätzlich liegen im Stadtgebiet 250 Exemplare zur
kostenfreien Mitnahme aus. 
Einzelexemplare zum Versand außerhalb des Verbreitungsgebietes werden von
der Stadtverwaltung gegen Versandkostenrechnung verschickt. Das Amtsblatt ist
auch unter der Internetadresse www.stadt-waldheim.de zu lesen. Verteilreklama-
tionen sind an die Riedel GmbH & Co. KG zu richten. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Stadtverwaltung. Gedruckt auf umweltschonendem Papier.

Das nächste Waldheimer Amtsblatt
erscheint am 18. Mai 2019,

Redaktionsschluss dafür ist der 7. Mai 2019 

AMTLICHE MITTEILUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN

n Stadtrat

n Nächste Sitzungen

25.04.2019 Technischer Ausschuss
02.05.2019 Verwaltungsausschuss
16.05.2019 Stadtrat

Die Sitzungen beginnen 17:00 Uhr. Interessierte Bürger sind zu den öffentlichen Sitzungen herz-
lich eingeladen. Die öffentliche Tagesordnung wird fünf Tage vor dem Sitzungstermin an der 
Bekanntmachungstafel am Rathaus ausgehangen. Im Ratsinformationssystem MoreRubin im 
Internet auf www.stadt-waldheim.de können ebenfalls Tagesordnung und Sitzungsunterlagen
eingesehen werden

n Ortschaftsräte der Stadt Waldheim

16.04.2019 Ortschaftsrat Knobelsdorf, 19:00 Uhr FW Gebersbach
keine Meldung      Ortschaftsrat Reinsdorf

n Der Stadtrat der Stadt Waldheim fasste in seiner öffentlichen Sitzung
folgende Beschlüsse:

n Verwaltungsausschuss 14.03.2019

Beschluss-Nr.: 19/6/810
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Auszahlung von Geldern für die Vereinsförderung ent-
sprechend beigefügter Anlage 1.
Der Förderung des Hundesportvereines wird unter Vorbehalt der Erbringung der Mitgliederliste
zugestimmt. Zusätzlich wird der Männerchor Reinsdorf mit 250,00 € zum 125-jährigen Jubiläum
unterstützt.

Beschluss-Nr.: 19/6/810
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Anteilsfinanzierung in Höhe von 13000,00 € zur Re-
staurierung der Kreuzbach-Orgel. Die Mittel sind in den Plan 2020 zusätzlich einzustellen.

n Stadtrat 28.03.2019

Beschluss-Nr. 19/6/819
Der Stadtrat bestätigt die in der Anlage aufgeführten neu gewählten Wehrleiter und Stellvertreter
der Ortsfeuerwehren der Stadt Waldheim in ihrer Funktion für die Zeit von 3 Jahren. Die Übergabe
der Bestallungsurkunden wird mit dem heutigen Beschluss veranlasst und wirksam. 

Beschluss-Nr. 19/6/803
Der Stadtrat beschließt Folgendes:
1. Die Durchführung der Maßnahme „Einführung einer Elektroladestation für Kfz auf dem Nieder-

markt sowie "Brötchentaste" an den Parkscheinautomaten Ober- und Niedermarkt.
2. Die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 3.200,00 € im Haushaltsjahr 2019. 
3. Anpassung der Parkgebührenordnung der Stadt Waldheim (Vorlage 19/6/813).

Beschluss-Nr. 19/6/813
Der Stadtrat beschließt die Rechtsverordnung der Stadt Waldheim über die Parkgebühren (Park-
gebührenordnung) in der Fassung vom 28.03.2019.

Beschluss-Nr. 19/6/820
1. Der Stadtrat beschließt, den Bebauungsplan Nr. 16 Bereich „Bahnhof-/ Mittweidaer-/ Härtelstra-

ße“ der Stadt Waldheim  aufzustellen.  Das Plangebiet mit den vollständigen Flurstücken  728/2;
728/3; 728/5; 753/8; 754; 754a; 754b; 755; 756; 757; 758; 759/1; 759/2; 760/4; 760/5760/6;
760/7; 760/8; 760/9;760/10; 761/3; 761/4; 761/5; 761/6; 761/7; 762/3; 762/4; 762/5;
762/6763/1; 763/3; 763/4; 764; 765; 766; 767 und teileweise Flurstücke  728/1; 728/6; 771/1;
771/3 umfassen eine Fläche ca. 2,9 ha der Gemarkung Waldheim. In der Beschlussanlage ist
der Geltungsbereich mit einer unterbrochen schwarz bandagierten Linie gekennzeichnet.

2. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2
und 3 BauGB (vereinfachtes Verfahren) aufgestellt. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.

3. Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit soll nach § 3 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung von
der Planung berührter Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs.2
BauGB erfolgen.
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4. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB orts-
üblich bekannt zu machen.

Beschluss-Nr. 19/6/793
Der Stadtrat beschließt die Satzung der Stadt Waldheim über die Ent-
schädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen, Volks- und Bür-
gerentscheiden (Wahlhelferentschädigungssatzung).

Beschluss-Nr. 19/6/788
Die 1. Ergänzung zur Gebührensatzung für das Stadt- und Museums-
haus wird entsprechend Anlage 1 der Vorlage beschlossen.

Beschluss-Nr. 19/6/812
Der Stadtrat beschließt als Schulträger der Förderschule die Weiterfüh-
rung der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen am Schulstandort
Waldheim zu bestätigen.

Beschluss-Nr. 19/6/811
Der Jahresabschluss der Stadt Waldheim zum 31.12.2013 wird mit einer
Bilanzsumme von 106.470.422,26 € festgestellt. 

Beschluss-Nr. 19/6/816
Der Stadtrat beschließt die vorzeitige förderunschädliche Weiterführung
der Planung bis zur Leistungsphase 7 in Vorbereitung des Baubeginns
des 2. Bauabschnittes Südflügel der Grundschule im Sommer 2019. 

Beschluss-Nr. 19/6/817
Der Stadtrat beschließt die Auftragsvergabe zum Bauvorhaben grund-
hafter Ausbau der Bergstraße 2. BA Los 2 – Straßenbau an die Fa. Hoff
Straßen und Tiefbau GmbH Ostrau mit einer Auftragssumme von
239.890,39 €. 

Beschluss-Nr. 19/6/818
Der Stadtrat beschließt die Auftragsvergabe zum Bauvorhaben grund-
hafter Ausbau der Schönberger Straße 2. BA an die Fa. STI Bau GmbH
Döbeln mit einer Auftragssumme von 260.706,34 €.

Beschluss-Nr. 19/6/815-1
Der Stadtrat beschließt wie folgt:
1. Die Flurstücke 1200/7, 1221/8 und eine Teilfläche von 1220/18 der

Gemarkung Waldheim mit einer Gesamtfläche von ca. 4.820 m² wer-
den an Herrn Tom Graeber zu einem Preis von 77.120,00 € zur Be-
triebserweiterung der Gustav Schramm GmbH verkauft.

2. Für die Flurstücke 1220/3 und 1228/6 (Teilfläche) der Gemarkung
Waldheim wird eine Kaufoption für die Gustav Schramm GmbH mit
einer Gesamtgröße von ca. 7.848 m² bis zum 31.12.2022 erteilt.

Rechtsverordnung der Stadt Waldheim
über die Parkgebühren
(Parkgebührenordnung)

Aufgrund § 6 a Absatz 6 und Absatz 7 des Straßenverkehrsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2251) und § 6
des Artikels 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Bestim-
mung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrswesens
(Straßenverkehrszuständigkeitsverordnung - StVZuVO) vom 30. August
2001 (SächsGVBl. S. 659), zuletzt geändert durch Art. 60 Abs. 6 Sächsi-
sches Standortegesetz vom 27. 1. 2012 (SächsGVBl. S. 130) sowie §§
2, 3 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über Parkgebüh-
ren vom 14. Januar 1992 (SächsGVBl. S. 23) hat der Stadtrat der Stadt
Waldheim in seiner Sitzung am 28. März 2019 folgende Rechtsverord-
nung erlassen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Waldheim erhebt für das Parken auf dazu extra ausgewiese-
nen Wegen und Plätzen Gebühren entsprechend dieser Rechtsverord-
nung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist der Benutzer des öffentlichen Parkplatzes.

§ 3
Geltungsbereich

Als gebührenpflichtige Parkplätze gelten die dazu ausgewiesenen Plät-
ze im Bereich Obermarkt und Niedermarkt

Montag – Freitag 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonnabend 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

§ 4
Gebührensätze 

Die erste Stunde der Benutzung des öffentlichen Parkplatzes ist kosten-
frei. Für jede weitere angefangene halbe Stunde bis zu einer gesamt zu-
lässigen Höchstparkdauer von 2 Stunden wird eine Gebühr in Höhe von
0,50 € fällig.

1 Stunde  kostenfrei
1,5 Stunden 0,50 €
2 Stunden 1,00 €

§ 5
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig verliert die Parkgebührenordnung vom 9.
Dezember 2005 ihre Gültigkeit.

Waldheim, den 29.03.2019

Steffen Ernst - Siegel -
Bürgermeister

n Achtung Steuerzahler !

Wir weisen alle Steuerzahler darauf hin, dass der

15.  Mai 2019

der nächste Termin zur Zahlung der Grundsteuer und der Gewerbe-
steuer ist. 
Diese festgesetzten Fälligkeiten sind einzuhalten.
Bei Nichteinhaltung dieser Fälligkeit entstehen Mahngebühren und
Säumniszuschläge.

Wir bitten Sie, bei Überweisungen das vollständige Buchungszei-
chen anzugeben.

Formulare zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates liegen im
Steueramt der Stadtverwaltung Waldheim sowie im Internet unter
www.stadt-waldheim.de / Bürgerportal / Formularservice bereit.

Zur Klärung von Fragen wenden Sie sich bitte an das Steueramt der
Stadtverwaltung Waldheim, Telefon 034327/ 57228.
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Aufgrund von §§ 4, 21 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt
geändert wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2017
(SächsGVBI. S. 626), hat der Stadtrat der Stadt Waldheim in seiner Sit-
zung am 28. März 2019 folgende Satzung beschlossen: 

§1
Geltungsbereich

(1) Im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und
Entscheiden werden in der Stadt Waldheim ehrenamtliche Wahl-
bzw. Abstimmungsvorstände gebildet. Diese Mitglieder erhalten für
die Ausübung Ihres Ehrenamtes eine allgemeine Aufwandsentschä-
digung (Erfrischungsgeld). Eine Entschädigung nach dieser Satzung
erhalten Personen, die bei den folgenden Wahlen und Entscheiden
in der Stadt Waldheim tätig werden: 

a) Europawahlen, 
b) Bundestagswahlen, 
c) Landtagswahlen, 
d) Kommunalwahlen (Bürgermeisterwahlen, -neuwahlen, Stadt-

ratswahlen, Ortschaftsratswahlen), 
e) Volksentscheide, 
g) Bürgerentscheide. 

(2) Sie gilt für die Vorsitzenden, Stellvertreter und sonstigen Mitglieder
der Wahlvorstände bzw. Wahlorgane der Stadt Waldheim sowie für
alle zum Einsatz kommende ehrenamtliche Personen, nachfolgend
Wahlhelfer genannt. 

§2
Höhe der Entschädigung der Wahlhelfer

(1) Allgemeiner Wahlbezirk und Briefwahlbezirk pro Wahltag 
Vorsitzender 45,00 € 
Stellvertretender Vorsitzender 35,00 € 
Beisitzer 30,00 € 

(2) Repräsentativer Wahlbezirk pro Wahltag 
Vorsitzender 50,00 € 
Stellvertretender Vorsitzender 40,00 € 
Beisitzer 35,00 € 

(3) Ausschussmitglieder pro Sitzungstag 15,00 € 
am Wahltag 30,00 € 

(4) Organisationshelfer pro Stunde 5,00 € 
jedoch maximal pro Tag 30,00 € 

(5) Bei verbundenen Wahlen erhöhen sich die Entschädigungen nach
Abs. 1 bis 4 um 10,00 € pro Wahltag. 

(6) Zur Absicherung der Briefwahl wird vor der Wahl im Bürgerbüro des
Rathauses der Stadt Waldheim ein Briefwahllokal eingerichtet. Für
die Mitarbeit erhalten ehrenamtlich tätige Personen 5,00 € pro Ein-
satzstunde. 

§3
Sonstiges

Alle Wahlräume werden mit Kaffee, Tee und alkoholfreien Getränken
ausgestattet. Zusätzlich erhalten die Wahlhelfer nach § 2 Abs. 1 bis 4 ei-
nen Verpflegungsbeutel. 

§4
Reisekostenvergütung

Auf Antrag können neben der Entschädigung nach § 2 Abs. 1 bis 4 die-
ser Satzung Fahrt- und Wegstreckenentschädigung in entsprechender
Anwendung der §§ 4 und 5 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Reisekosten-
gesetzes gezahlt werden. 

§5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft. 

Waldheim, den 29.03.2019 

Steffen Ernst 
Bürgermeister - Siegel – 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter der Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden
ist.

Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der
Satzung auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewie-
sen worden ist. 

Satzung der Stadt Waldheim 
über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit bei

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden
(Wahlhelferentschädigungssatzung)

Die Stadt Waldheim im Internet: www.stadt-waldheim.de
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n Öffentliche Bekanntmachung
Eröffnungsbilanz der Stadt Waldheim zum 01.01.2013

Gemäß § 131 Abs. 3 und § 88 b Abs. 3 der sächs. Gemeindeordnung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.02.2019 die Feststellung der Eröff-
nungsbilanz der Stadt Waldheim beschlossen.
Nachfolgend wird die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 bekannt gemacht.

I Eröffnungsbilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen                                                                                                                                                                   98.866.468,85 €
a) Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                           22.586,35 €                                                 
b) Sonderposten für geleistete Investitions-                                                                  

zuwendungen                                                                                                                                         0,00 €                                                 
c) Sachanlagevermögen                                                                                                             73.510.393,08 €                                                 

aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücks-                               3.607.699,61 €                                                                                         
     gleiche Rechte an solchen                                                                                                                          
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücks-                                 19.047.914,90 €                                                                                         
     gleiche Rechte an solchen                                                                                                                          
cc) Infrastrukturvermögen                                                              44.450.714,90 €                                                                                         
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden                                       1.211.911,23 €                                                                                         
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler                                   1.281.009,71 €                                                                                         
ff)   Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                              2.874.901,30 €                                                                                         
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattungen                                         341.486,16 €                                                                                         
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                694.755,27 €                                                                                         

d) Finanzanlagevermögen                                                                                                           25.333.489,42 €                                                 
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen                                     11.955.659,75 €                                                                                         
bb) Beteiligungen                                                                            10.158.096,24 €                                                                                         
cc) Sondervermögen                                                                                      0,00 €                                                                                         
dd) Ausleihungen                                                                                     2.000,00 €                                                                                         
ee) Wertpapiere                                                                                3.217.733,43 €                                                                                         

2. Umlaufvermögen                                                                                                                                                                 7.110.920,92 €
a) Vorräte                                                                                                                                         934.678,69 €                                                 
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen                                                

aus Transferleistungen                                                                                                              2.475.090,49 €                                                 
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des                                                        

Umlaufvermögens                                                                                                                          96.099,95 €                                                 
d) Liquide Mittel                                                                                                                            3.605.051,79 €                                                 

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                                         14.936,67 €

4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag                                                                                                                              0,00 €

Summe Aktiva                                                                                                                                                                            105.992.326,44 €
     
     

Passiva                                                                                                                         

1. Kapitalposition                                                                                                                                                                       59.785.153,38 €
a) Basiskapital                                                                                                                             59.034.101,84 €                                                 
b) Rücklagen                                                                                                                                    751.051,54 €                                                 
c) Ergebnis                                                                                                                                                  0,00 €                                                 

aa) Vortrag von Fehlbeträgen aus den Vorjahren                                            0,00 €                                                                                         
bb) Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag                                                0,00 €                                        

2. Sonderposten                                                                                                                                                                        41.126.584,33 €
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen                                                     38.218.399,63 €                                                 
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge                                                                                      1.335.144,59 €                                                 
c) Sonderposten für Gebührenausgleich                                                                                                    0,00 €                                                 
d) Sonstige Sonderposten                                                                                                            1.573.040,11 €                                                 

3. Rückstellungen                                                                                                                                                                           242.175,70 €
a) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen                                                                                          0,00 €                                                 
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b) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten                                                       
der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der                                                         
Altersteilzeit, Überstunden und ähnliches                                                                                    228.730,00 €                                                 

c) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien                                                          0,00 €                                                 
d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                        

und sonstige Umweltschutzmaßnahmen                                                                                               0,00 €                                                 
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus                                                

steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs                                                      0,00 €                                                 
f) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten                                                      

aufgrund von Steuerschuldverhältnissen                                                                                               0,00 €                                                 
g) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-                

verfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u.ä. Rechtsgesch.                                              0,00 €                                                 
h) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im HJ          

für Instandhaltung im Haushaltsjahr                                                                                                       0,00 €                                                 
i) Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung                         

gegenüber Dritten, die im lfd. HJ wirtschaftlich begründet wurden                          
und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind                                            
wurden und die der Höhe nach noch nicht genau                                                                         13.445,70 €

4. Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                     4.835.810,86 €
a) Anleihen                                                                                                                                                  0,00 €                                                 
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                   1.120.712,85 €                                                 
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                    

wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                                                                              0,00 €                                                 
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                     640.801,29 €                                                 
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                0,00 €                                                 
f) Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                       3.074.296,72 €                                                 

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                       2.602,17 €

Summe Passiva                                                                                                                                                                         105.992.326,44 €

Angaben zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO-Doppik:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre                                                 Waldheim                 Ziegra-Knobelsdorf                   Gesamt

(Art der Vorbelastung)                                                                                   JA 2012                             JR 2012                       EÖB 01.01.2013

1. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte                                                                 4.883,76                                      0                                4.883,76 €

2. Bürgschaften                                                                                                           0                                      0                                       0,00 €

3. Gewährverträge                                                                                                      0                                      0                                       0,00 €

4. in Anspruch genomme Verpflichtungsermächtigungen                                          0                                      0                                       0,00 €

5. Haushaltsermächtigungen, übertragene  Ansätze                               3.246.227,01                                 0,00                            3.246.227,01

für Aufwendungen und Auszahlungen                                                                      

6. sonstige Vorbelastungen                                                                        133.496,25                                 0,00                               133.496,25

Gesamt                                                                                                3.384.607,02                                      0                         3.384.607,02 €

Steffen Ernst
Bürgermeister

Die Bekanntmachung erfolgt unter dem Hinweis, dass die EÖB in der Zeit vom 15.04.2018 bis 25.04.2018 während der Geschäftszeiten des Bürger-
büros, im Zimmer 16, zur Einsichtnahme ausliegt.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a)   die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)   die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzung für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 
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n 1. Ergänzung zur Gebührensatzung
für die Benutzung des Stadt- und Museumshauses
Waldheim

Auf Grundlage von § 4 der Sächs. Gemeindeordnung (SächsGemO) in
der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit § 1, § 2 Abs. 1, § 9 Abs.
1 und § 10 Abs. 1 des Sächsischen Kommunalabgabengesetztes
(SächsKAG) in der jeweils gültigen Fassung beschließt der Stadtrat der
Stadt Waldheim in seiner Sitzung am 28.03.2019
unter Beschluss-Nr. 19/6/788, folgende 1. Ergänzung:

1. Anlage zur Gebührensatzung – Gebührenverzeichnis

Punkt 1.2.  Ermäßigte -  wird wie folgt ergänzt:

 Inhaber der Leipzig Regio Card

2. Die Regelung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Waldheim, den 29.03.2019

Steffen Ernst 
Bürgermeister - Siegel -

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter der Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden
ist.

Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der
Satzung auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewie-
sen worden ist. 

n Ruethenfest 2019 in unserer Partnerstadt 
Landsberg am Lech

Alle 4 Jahre findet das Landsberger Ruethenfest statt. In der ganzen
Altstadt verwandeln sich Plätze zu Schauplätzen historischer Ereig-
nisse. Schon seit Monaten bereiten sich ca. 1.000 Mädchen und
Jungen auf dieses Spektakel vor. Sie übernehmen das Zepter von
Freitag, den 12. Juli bis Sonntag, den 21. Juli 2019 und lassen die
Landsberger Geschichte mit farbenprächtigen Kostümen wieder
aufleben.
So sind auch Vereine und Bürger sowie Interessierte aus Waldheim
eingeladen, gemeinsam das Ruethenfest zu feiern. Die Tourist-Infor-
mation ist gern bei der Suche nach einer Unterkunft behilflich und zu
erreichen unter Tel. 08191 128246 sowie per Mail unter info@lands-
berg.de.

n Osterzeit ist in Mittelsachsen wieder 
„Nestbau-Zeit“ 

Nestbau-Zentrale Mittelsach-
sen plant zum dritten Mal eine
Osterkampagne 

Das dritte Mal in Folge plant die
Nestbau-Zentrale des Landkreises
Mittelsachsen ihre Osterkampa-
gne. Wie im Vorjahr gibt es ein
spannendes Gewinnspiel und
Osternest-Bastelvorlagen für alle
bastelfreudigen Nestbauer – egal
ob groß oder klein, jung oder alt.
Dem aufmerksamen Hörer werden
sicher auch die geplanten Radio-
spots zu Ohren kommen. 

„Zu Ostern sind viele ehemalige
Mittelsachsen zu Besuch in der al-
ten Heimat“, erklärt Nestbau-Pro-
jektleiterin Anja Helbig. „Mit Ra-
diospots soll der Nestbau-Service
unter den Heimkehrern und allen
anderen Hörern bekannt gemacht
werden“, so Helbig. Im vergange-
nen Jahr machte die Nestbau-
Zentrale mit dieser Oster-Idee gu-
te Erfahrungen. 
Besonders gut kamen auch die Bastelvorlagen für Osternester an, die
an Kindergärten im Landkreis verteilt wurden. „Auf diesem Weg können
wir Nestbau auch bei Familien im Landkreis bekannt machen“, sagt
Nestbau-Koordinatorin Josefine Tzschoppe. Für das Gewinnspiel hat
sich das Nestbau-Team in diesem Jahr etwas Neues einfallen lassen.
Alle Infos zur Osterkampagne mit Hinweisen zum Gewinnspiel und der
Bastelvorlage zum Download sind ab Mitte März auf der Nestbau-Inter-
netseite zu finden.

Im Jahr 2014 entwickelte die Wirtschaftsförderung des Landkreises Mit-
telsachsen gemeinsam mit den mittelsächsischen LEADER-Manage-
ments die Idee der Nestbau-Zentrale. Ende 2015 konnte Nestbau als
ein Startprojekt in „Land(auf)Schwung“ -einem vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft initiierten Programm- seine Arbeit im
Landkreis Mittelsachsen aufnehmen. 
Fast täglich gehen seither Anfragen von Rückkehrern und Bleibeberei-
ten Mittelsachsen ein, die den Service der Nestbau-Zentrale in An-
spruch nehmen möchten. Für viele Fragen findet das Team der Nest-
bau-Zentrale Antworten und kann unterstützen. Von der Immobilien-
oder Jobsuche im Landkreis bis hin zu Fragen rund um Kita-Plätze oder
Fördermöglichkeiten für junge Familien bei Bau und Sanierung. Über
300 Nestbauer wurden und werden individuell und persönlich von den
Mitarbeitern betreut und begleitet. 

Haben auch Sie Familienangehörige, die weit weg wohnen und über ei-
ne Rückkehr nach Mittelsachsen nachdenken oder wünschen Sie sich
Ihre Kinder und Enkelkinder zurück? Dann vermitteln Sie Ihnen doch
den Kontakt zur Nestbau-Zentrale oder melden sich selbst für weitere
Informationen: 

Nestbau-Zentrale Mittelsachsen 
Rosa-Luxemburg-Straße 1, 04720 Döbeln 
Telefon: 03431/7057158 
Email: info@nestbau-mittelsachsen.de 
Internet: www.nestbau-mittelsachsen.de

Hugo macht es vor und bastelt ein
Osternest für Nestbau in Mittel-
sachsen. (Foto: Nestbauzentrale)

Anzeigentelefon: 037208/876-100 

INFORMATIONEN
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n Wenn die Sehkraft nachlässt...

„Blickpunkt-Auge“ Beratungsmobil für Menschen mit Sehein-
schränkung in Waldheim im Einsatz

Wann: Montag, 13. Mai 2019 von 10:00 bis 15:00 Uhr
Wo: Obermarkt, 04736 Waldheim

Vor Ort können sich Besucher am Mobil kostenlos darüber informieren,
welche Angebote und Leistungen für Menschen mit eingeschränktem
Sehvermögen zur Verfügung stehen und wie sie genutzt werden können.
(Keine medizinische Beratung!)

• Berater von Blickpunkt Auge beantworten Fragen zu den häufig-
sten Augenerkrankungen, geben einen Überblick über Sehhilfen und
andere Hilfsmittel sowie Reha-Maßnahmen. Zudem gibt es Bera-
tung zu möglichen rechtlichen und finanziellen Ansprüchen. 

• Die DZB informiert über ihre Literaturangebote für Leser mit Sehein-
schränkungen. In der Spezialbibliothek können sich Nutzer kosten-
frei Hörbücher ausleihen. Daneben können eine Vielzahl passender
Medienangebote entliehen sowie weitere Dienstleistungen in An-
spruch genommen werden. 

• Die fachkundigen Berater vor Ort geben gern Tipps und Hilfen für
Freizeit und Alltag.

Für eine persönliche Beratung im Mobil, vereinbaren Sie bitte einen Termin. 

Ansprechpartnerin: Liane Völlger, E-Mail: sachsenmobil@blickpunkt-au-
ge.de, Telefon: 0341 7113201 oder 0174 9623998. 

Das Beratungs- und Bibliotheksmobil ist ein Angebot des Fördervereins
„Freunde der DZB e. V.“, des Blinden- und Sehbehindertenverbandes
Sachsen e. V. (BSVS) und der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB).   

n Spatenstich für Kita-Neubau

Am 02. April 2019 wurde der erste Spatenstich für den Neubau der Kin-
dertagesstätte in der Bräuningstraße durchgeführt. Insgesamt werden in
der Einrichtung 120 Plätze entstehen, um somit den Bedarf an Kita-Plätzen
zu decken. Die Eröffnung der Einrichtung ist für April 2020 geplant.

Zum Spatenstich anwesend waren Projektsteuerer Stadtbild Projekt
GmbH, Herr Freitag, Baufirma Haba Bau- und Verwaltungs GmbH, Herr
Vogtländer Senior und Junior, Bürgermeister Steffen Ernst, Geschäfts-
führerin der WBV Ina Pugell und Träger der künftigen Einrichtung
Kindervereinigung Leipzig e.V., Herr Heinz v.l.n.r.

Das beantragte Vorhaben muss im jeweiligen Haushaltsjahr begonnen
und abgeschlossen werden.
Antragsformulare sind jeweils bis zum 31. Januar des laufenden Jahres
im Büro Landrat einzureichen. Für das Jahr 2019 gilt die Frist 30. April.
Über die Vergabe der Mittel aus den Teilbudgets A und B entscheidet
der Verwaltungs- und Finanzausschuss. Das Gremium wird im Mai zu ei-
ner Sondersitzung zusammenkommen, da die Gelder gemäß der Richt-
linie bis spätestens 31. Oktober des jeweils laufenden Jahres von den
positiv beschiedenen Antragsstellern abgerufen werden müssen. „Der
Landkreis unterstützt ehrenamtliches Engagement in den kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden aktiv und hat diesen Anspruch auch in sei-
nem Leitbild als Vision 6 aufgenommen: Wir Mittelsachsen packen´s an
– ehrenamtliche Gesellschaft gemeinsam gestalten“, so Landrat Matthi-
as Damm abschließend.

Die Formulare stehen unter dem Stichwort „Ehrenamtsförderung" im In-
ternetauftritt des Landkreises zur Verfügung.

n Ehrenamt: Kreistag beschließt Richtlinie – 
Anträge können gestellt werden

Wie das Kommunale Ehrenamtsbudget in den Jahren 2019/2020 zur
Verfügung gestellt und wie es in Mittelsachsen verwendet werden soll,
dazu hat der Kreistag beschlossen und eine Richtlinie zur Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements verabschiedet. Darin ist geregelt, wie
das Geld, das der Freistaat Sachsen den Landkreisen und kreisfreien
Städte des Freistaates als Pauschalen bewilligt, verwendet werden soll.
Der Kreistag hatte sich dafür ausgesprochen, diese Mittel in Anspruch
zu nehmen und die freiwillige Aufgabe der Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements fortzuführen und das Ehrenamt weiter zu stärken.
Für den Landkreis Mittelsachsen stehen jährlich 200.000 Euro zur Verfü-
gung. „Wir möchten diese Gelder für die Fortsetzung der Ehrenamts-
würdigung einsetzen, denn nur durch das uneigennützige, selbstlose
Mittun von Bürgerinnen und Bürgern werden viele Angebote in der Flä-
che überhaupt erst möglich“, so Landrat Matthias Damm. Für ihn ist das
Ehrenamt Chefsache.

Da es in Mittelsachsen verschiedenartige Aktivitäten für und mit ehren-
amtlich Engagierten gibt, wurde das Kommunale Ehrenamtsbudget in
vier Teilbudgets gegliedert:
• Teilbudget A – Stärkung von Verbandsarbeit
• Teilbudget B – Förderung bürgerschaftlichen Engagements in unter-

schiedlichen gesellschaftlichen Bereichen,
• Teilbudget C – Ehrenamtsfonds zur Unterstützung von Mini-Anlie-

gen oder Sonderprojekten,
• Teilbudget D – Ehrenamtsveranstaltung „Tag des Ehrenamtes“.

„Für die Teilbudgets A und B werden durch die neue Förderrichtlinie Rege-
lungen zur Verfahrensweise getroffen“, erläutert Landrat Matthias Damm.
Zuwendungsfähige Projekte, Maßnahmen und Vorhaben sind Damm zu-
folge insbesondere solche, die zur Gewinnung von Bürgern für ein Ehren-
amt beitragen, die die Ausübung eines Ehrenamtes unterstützen oder die
der Anerkennung und Würdigung Ehrenamtlicher dienen. Zuwendungs-
empfänger können juristische und private Personen sein, die in Mittelsach-
sen Aufgaben ehrenamtlichen Engagements erfüllen. „Eine Förderung
kann jedoch nur für beantragte, neue, noch nicht begonnene Vorhaben be-
willigt werden, die für denselben Zweck nicht bereits aus einem anderen
Förderprogramm des Freistaates Sachsen, des Bundes oder der EU bezu-
schusst werden“, verdeutlicht Matthias Damm.
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türlich ArbeitgeberInnen helfen mit für den „guten Zweck“. Die Zahl
der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler steigt jedes Jahr weiter
an und benötigt eine mitwachsende Zahl interessierter Unternehmen,
die sie in ihrem Engagement unterstützen wollen.“, so Jana Seh-
misch, Programmleiterin von „genialsozial“.

Hintergrundinformation 

An „genialsozial - Deine Arbeit gegen Armut“ beteiligten sich 2018
über 34.200 Schülerinnen und Schüler aus 282 sächsischen Bil-
dungseinrichtungen und erarbeiteten ca. 700.000 €. 

Zur Auswahl der „global-Projekte“ treffen sich jedes Jahr im Januar
etwa 100 Botschafterinnen und Botschafter der beteiligten Schulen,
um selbst zu entscheiden, welche Projekte mit dem erarbeiteten Geld
gefördert werden sollen. 30% des Geldes fließen zurück an die Schu-
le, um gegen soziale Not vor der eigenen Klassenzimmertür aktiv zu
werden. 

„genialsozial“ ist ein Programm der Sächsischen Jugendstiftung mit
inhaltlicher Unterstützung durch das Entwicklungspolitische Netz-
werk Sachsen e.V.; der Ostdeutsche Sparkassenverband und die
Sparkasse Chemnitz sind Hauptsponsor. Ministerpräsident Michael
Kretschmer ist Schirmherr der größten sächsischen Jugendsolidari-
tätsaktion. Weitere Informationen unter www.genialsozial.de.

Pressekontakt:
Jana Sehmisch
Programmleiterin „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“
Sächsische Jugendstiftung
Weißeritzstraße 3 – 01067 Dresden
Tel.: 0351-323719012, Fax: 0351-32371909
Mail: info@genialsozial.de

Gibt’s nicht? Doch! Bei „genialsozial-Deine Arbeit gegen Armut“ -
Sachsens größter Jugendsolidaritätsaktion.

Sächsische Schülerinnen und Schüler suchen ab sofort Arbeitsplätze
für einen guten Zweck. Wenn auch Sie mithelfen möchten und in 
Ihrer Region einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen können, dann
melden Sie sich unter 0351-323 71 90 16 oder stellen Sie Ihren Ein-
Tages-Job unter www.saechsische-jugendstiftung.de/jobprofile on-
line bereit.

Worum geht es? Die Idee ist ganz einfach: Ein Tag, mehr als 34.000
engagierte Jugendliche und weit über 200 soziale Projekte. Jedes
Jahr am letzten Dienstag vor den Sommerferien tauschen sächsische
Schülerinnen und Schüler die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz.
Am 02. Juli 2019, dem bereits 15. Aktionstag von „genialsozial“, ver-
richten sie einfache Hilfstätigkeiten, die schon lange mal erledigt wer-
den sollten und für die im Alltag oft die Zeit fehlt. 

Das so erarbeitete Geld spenden die jungen Menschen für soziale
Projekte weltweit und in Sachsen. Neben drei „global-Projekten“ 
in Burkina Faso, Madagaskar und auf den Philippinen kommen die 
finanziellen Mittel außerdem zahlreichen sächsischen Initiativen zu
Gute.

„genialsozial“ ermutigt Jugendliche, sich aktiv an gesellschaftlichen
Themen zu beteiligen und gibt ihnen die Möglichkeit, lokal und global
Verantwortung zu übernehmen. Sie erhalten unkompliziert Einblick in
verschiedene Berufsfelder und können erste Kontakte zur lokalen
Wirtschaft knüpfen. Eine gute Gelegenheit, Anreize für berufliche Per-
spektiven in der Heimatregion zu entdecken. 

„Es ist immer wieder beeindruckend, wie viele Menschen sich an der
Aktion beteiligen. Tausende Jugendliche, Lehrkräfte, Eltern und na-

n Soziales Engagement, Berufsorientierung und Solidarität … alles in Einem.
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Jagdgenossenschaft Waldheim Ost

n EINLADUNG
zur Jahreshauptversammlung

Termin: Donnerstag, 9. Mai 2019; 19:00 Uhr
Ort: Schlossklause Waldheim, Niederstadt 8

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl des Versammlungsleiters
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Kassenführers
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Entlastung des Vorstandes und Kassenführers
7. Wahl des Vorstandes
8. Beschluss zur Änderung des Jagdpachtvertrages vom

18.09.1991 und zur Verwendung des Jagdreinertrages
9. Einschätzung der Wildentwicklung im Jagdgebiet durch die

Jagdpächter

n NEW’S zum Saisonstart bei Raudies-Racing / 
WorkHarder

Wir blicken in das Jahr 2019 und die Saisonvorbereitungen sind in
vollem Gange. 

Damit verbunden gibt es ein paar New’s für die neue Saison! 
Wie schonmal kurz erwähnt, freuen wir uns sehr 2 neue Team-Fahrer be-
grüßen zu dürfen. 

Eddy Frech, welcher in der 85ccm Klasse auf seiner Husqvarna TC85 an
den Start gehen wird. Er fährt die Landesmeisterschaft Sachsen, Deut-
sche Meisterschaft und den ADAC Juniorcup für uns. Eddy bringt schon
einige Erfolge mit sich, wie den Gewinn des Flöha-Pokals, die Nordbay-
ern-Serie und er vertrat das Bundesland Sachsen zu den Crossfinals
2018! 

Nico Adler, welcher schon mehrfach Landesmeister in Sachsen, Vize-
meister in der Deutschen Meisterschaft 2013 wurde, sowie zwei LVMX-
Titel verbuchen konnte, wird auch für uns starten! In der Landesmeister-
schaft Sachsen, Klasse MX1, rückt er mit einer KTM 250 ccm 2 Takt aus
und möchte endlich wieder Rennluft schnuppern. 

Tom Landgraf wird 2019 nicht mehr für unser Team starten. Ebenso Mo-
ritz Beyer, welcher seine berufliche Entwicklung erstmal in den Vorder-
grund stellt. Vielen Dank und viel Glück weiterhin an die beiden Jungs.

Neuer Partner, aus alter Liebe! 

Auch unser Teamname hat sich für dieses Jahr zu:

"Raudies Racing / WorkHarder" geändert. 

WorkHarder-Chef Tom Lange, ehemaliger Motocross-Amateur-Profi und
Raudies Racing Fahrer, geht neue Wege. Aus Leidenschaft zum Sport
und Studium ist WorkHarder entstanden! Dies ist wichtiger Bestandteil
seines Studiums und beruft sich auf aktive Unternehmensführung und
Vermarktung. Das Thema Erfolge und Niederlagen gaben ihm den An-
trieb und die Motivation zu einem eigenen Label. Diese Erfahrung gibt er
nun auch gern an uns weiter! Info’s dazu findet man auf der Homepage
www.workharder.de. Auch die aktuelle Kollektion sowie Raudies Racing
/WorkHarder Team Fashion findet man dort. 

Saisonstart zur Landesmeisterschaft Sachsen ist am 13. / 14. April
in Culitzsch bei Zwickau. 
Wir freuen uns zahlreiche Zuschauer und Fans an den Strecken Sach-
sens, sowie bei uns am Stand begrüßen zu können. 

Euer Raudies-Racing / WorkHarder Team.

Links Tom Lange (WorkHarder) / Rechts Veit Raudies (Raudies-Racing)
Anzeigentelefon: 037208/876-100 
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n Veranstaltungsplan der Stadt Waldheim und Umgebung

Wann                  Tag               Uhrzeit            Was                                                                                                               Wo

                            Di bis So        10:00-17:00     Ausstellung Georg Kolbe und Waldheimer Stadtgeschichte(n)                              Stadt & Museumshaus

19.04.19               Freitag           10:00               Kanu - Oster - Fahrt
                                                                           Kanuverein Leisnig                                                                                              Eisstadion an der Zschopau

21.04.19               Sonntag         14:00 und         Ostereiersuche mit Magt Johanna
                                                  15:30               Geht mit Johanna durch Räume und Garten des Museumshauses, 
                                                                           findet die bunten Eier, löst Rätsel rund um das Osterfest und freut Euch 
                                                                           über eine kleine Überraschung.
                                                                           Eintritt: 6,00€, Kinder 3,00€                                                                              Stadt & Museumshaus

25.04.19               Donnerstag    19:30               "Bauen mit Ankerbausteinen und BOB"
                                                                           Die Geschichte der Ankerbausteine und das "Bauen ohne Bindemittel". 
                                                                           Ein Vortrag von Dr.. Wolgang Fichtner.
                                                                           Eintritt:     15,00€
                                                                           Ermäßigt: 12,00€ inkl. Begrüßungsgetränk
                                                                           oranmeldung erbeten unter: 034327 - 57234                                                     Stadt & Museumshaus

30.04.19               Dienstag        09:30               Lampionumzug & Party 30 Jahre Fußballfest
                                                                           Eintritt frei                                                                                                            Sportplatz Richzenhain

01.05.19               Mittwoch        09:30               30. Richzenhainer Fußball & Familienfest
                                                                           Eintritt 1,-€                                                                                                         Sportplatz Richzenhain

02.05.19               Donnerstag    16.00               Blockbuster zum Feierabend                                                                               Stadtbibliothek

05.05.19               Sonntag         14:00               öffentliche Führung durch die Sammlung Georg Kolbe 
                                                                           und die Waldheimer Stadtgeschichte(n); Karte: 6 €/erm. 3€                              Stadt & Museumshaus

07.05.19               Donnerstag    14:00               Waldheimer Erzählcafe                                                                                        Stadt & Museumshaus

09.05.19               Donnerstag    16:00               Bilderbuchkino                                                                                                    Stadtbibliothek

13.05.19               Montag          10:00 - 15:00   Beratungs- und Bibliotheksmobil "Blickpunkt Auge"
                                                                           Menschen, die an einer Augenerkrankung leiden, können sich im Mobil 
                                                                           kostenlos Rat und Hilfe holen.                                                                             Obermarkt

16.05.19               Donnerstag    16:00               Spielenachmittag                                                                                                Stadtbibliothek

16.05.19               Donnerstag    18:00 - 20:00   Podiumsdiskussion: Werden die Wahlen im Netz entschieden? 
                                                                           Mit Prof. Dr. Patrick Donges, Lisa Landeck, Christian Neubauer 
                                                                           und Thomas Sparrer , Voranmeldung unter: SAEK mobil  03431-6787403          Stadt & Museumshaus

19.05.19               Sonntag         10:00 - 17:00   Internationaler Museumstag
                                                                           Eröffnung der "Kunsttreppe im Museum Waldheim"
                                                                           Ausgestellt werden Originalgraphiken u.a. von  A.R. Penck, Markus Lüpertz 
                                                                           und Günther Uecker aus der Sammlung der François Maher Presley 
                                                                           Stiftung für Kunst und Kultur.
                                                                           Außerdem können Sie auf der "Museumsmeile" das Stadt-und Museumshaus, 
                                                                           die FMP- Galerien in der Schloßstraße und die Ausstellungen im 
                                                                           Bergmanns - Hof besuchen.                                                                                Stadt & Museumshaus

24.- 25.05.19       Freitag - Samstag                   20. Meinsberger Open Air Wochenende
                                                                           Das Wochenende für Jung und Alt mit vielen tollen Attraktionen.
                                                                           Am 25.05.19,10:00 Uhr Volleyballturnier 
                                                                           Freizeit-Mixed-Mannschaften werden gebeten, sich diesen Termin 
                                                                           freizuhalten und sind herzlich eingeladen teilzunehmen."                                   Meinsberg

23.05.19               Donnerstag    19:30               "Cocktailleichen-kleine Mord(s)geschichten“
                                                                           Eine amüsante Lesung mit Patricia Spruck, begleitet vom passenden Drink 
                                                                           zum Mord. Bei schönem Wetter in unserem Garten an der Zschopau. 
                                                                           Eintritt: 15,00 €, erm. 12,00€
                                                                           Voranmeldung erbeten unter: 034327 - 57234"                                                  Stadt & Museumshaus

30.05.19               Donnerstag    10:00               Dorf - und Feuerwehrfest Schönberg                                                                   Festplatz Schönberg

Herausgeber Veranstaltungsplan:
Stadt- & Museumshaus Waldheim | Niedermarkt 8 | 04736 Waldheim | Telefon: 034327- 57234 | Fax: 034327- 57233
www.stadt-waldheim.de | stadtinfo@stadt-waldheim.de 
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n Veranstaltungen 13. April 2019 – 
17. Mai 2019 im Kloster Buch

n 13.04.19 09:00 – 15:00 Uhr 
Bauernmarkt 
Zum Bauernmarkt werden wieder ca. 90 Direktvermarkter und Händler
ihre frischen Erzeugnisse aus eigenem Anbau, eigener Aufzucht und
Herstellung sowie handwerkliche und kunsthandwerkliche Produkte an-
bieten. 
Für das leibliche Wohl sorgen wie immer die Mitarbeiter des Förderver-
eins Kloster Buch. 
Um 10:00 Uhr und um 14:00 Uhr finden Klosterführungen statt. Der
Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 14.04.19 11:00 - 18:00 Uhr 
Kalligrafiekurs 
Von 11:00 bis 18:00 Uhr können Interessierte an einem Kalligrafiekurs
unter der Leitung von Frank Niemann teilnehmen.  
Die Kurse sind nur mit Voranmeldung unter Tel.: 034362/34569 bzw. per
Email: info@schriftlichkeiten.de .

n 14.04.19 14:00 Uhr 
CALENDARIUM
Ausstellungseröffnung 
„Ein CALENDARIUM ist eine Zu-
sammenstellung oder Darstellung
von Daten, die einen zeitlichen
Überblick schaffen...
In der Ausstellung "CALENDARI-
UM" präsentieren Fotografie Iris
Zschocke und Grafikdesignerin Ul-
la Heinicker ihre Arbeiten.
Die beobachtenden Fotografien
mit feinem Sinn für das Detail und
die farblich reduzierten, struktur-
betonten Grafiken zeigen den
Blick beider über das Jahr.“
(Text: Iris Zschocke/Ulla Heinicker)
Dauer der Ausstellung: 
14.04.19 – 23.06.19

n 14.04.19 14:30 Uhr 
Führung durch das Abthaus 
Um 14:30 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch das Abt-
haus teilzunehmen. Vom Obergeschoss bis in den Keller gibt es viel zu
entdecken und zu erfahren.
Natürlich werden auch die restaurierten Museumsräume dabei nicht zu
kurz kommen.
Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 14.04.19 16:30 Uhr 
Frühjahrskräuterführung 
Kräuterfachfrau Undine Myja lädt zur Frühjahrskräuterführung ins Klos -
ter Buch ein.
Voranmeldung unter Telefon: 0178/4357889, 
E-Mail: undine.myja@gmx.de

n 19.04.19 14:00 Uhr 
Klosterführung am Karfreitag
Um 14:00 Uhr können Besucher wieder hinter die historischen Mauern
des Klosters blicken und mehr über das Leben und Wirken der Zister-
ziensermönche erfahren. 
Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 19.04.19 16:30 Uhr 
Frühjahrskräuterführung 
Kräuterfachfrau Undine Myja lädt zur Frühjahrskräuterführung ins Klos -
ter Buch ein.
Voranmeldung unter Telefon: 0178/4357889, 
E-Mail: undine.myja@gmx.de

n 20.04.19 14:00 Uhr 
Abthausführung am Ostersonnabend
Um 14:00 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch das Abt-
haus teilzunehmen. Vom Obergeschoss bis in den Keller gibt es viel zu
entdecken und zu erfahren. Natürlich werden auch die restaurierten Mu-
seumsräume dabei nicht zu kurz kommen.
Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 21.04.19 ab 11:00 Uhr 
Osterbrunch
Der Osterbrunch ist bereits ausverkauft.
Unsere Empfehlung: Am 12.05.2019 findet im Kloster ein Brunch zum
Muttertag statt.

n 21.04.19 14:00 Uhr 
Klosterführung am Ostersonntag
Um 14:00 Uhr können Besucher wieder hinter die historischen Mauern
des Klosters blicken und mehr über das Leben und Wirken der Zister-
ziensermönche erfahren. Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 22.04.19 14:00 Uhr 
Klosterführung am Ostermontag
Um 14:00 Uhr können Besucher wieder hinter die historischen Mauern
des Klosters blicken und mehr über das Leben und Wirken der Zister-
ziensermönche erfahren. Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n Pilger-Wochenende im Kloster Buch

27.04.19 & 28.04.19 Pilger-Wochenende
Das Pilgerwochenende im Kloster Buch bietet ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm mit Reisereportage, Pilgerworkshop,
Führungen und Wandermöglichkeiten.

Programmablauf (Texte/Inhalt Michael Unger):

Samstag, 27.04.19
19:00 - 22:00 Uhr live Reisereportage "Pilgerwege - Jakobswege"
(Multvision) 
- auf dem langen Weg von Leipzig nach Santiago de Compostela ( und
weiter an das Ende der Welt nach Finisterre) inkl. Pause und anschlie-
ßender, kurzer Frage/Antwortrunde (...denn mehr Antworten auf viele
Fragen gibt es am darauf folgenden Sonntag zum Pilgerworkshop "Wie
geht eigentlich Pilgern?")
Einlass: ab 18:00 Uhr

Sonntag, 28.04.19
Zwischen 10:00 und 13:00 Uhr besteht die Gelegenheit, selbst ein
Stück auf einem der Pilgerwege rund um Kloster Buch unterwegs zu
sein. Der sächsische Lutherweg führt unmittelbar am historischen Klo-
ster Buch vorbei. Wir haben für Sie ein Stück Weg ausgesucht und vor-
bereitet, auf dem Sie aktiv ein paar Kilometer pilgern können. Infomate-
rial, Spezial-Wanderkarte wird am Start kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt. Bitte entsprechende Bekleidung, Wanderschuhe und ggf. Regen-
bekleidung/Poncho und Stöcke (ja, es wird bergig) mitbringen.
Zeitgleich zum Wanderangebot (10:00 - 13:00 Uhr) - Führung im
Kloster Buch:
Gehen Sie unter fachkundiger Führung auf Entdeckungsreise, schauen
Sie, was schon im Kräutergarten wächst und gedeiht, erkunden Sie die
ältesten Bauwerke der Klosteranlage.
Allgemeine Führung durch die Klosteranlage im Innen- und Außenbe-
reich inkl. Gutskapelle, Dormitorium, Infirmerie sowie neue Museums-
räume im Abthaus...
14:00 - 17:30 Uhr Pilgerworkshop: Wie geht eigentlich Pilgern?
Kurzbeschreibung: Pilgern gehen ... und da gehen die "Problemchen"
schon los, viele Fragen drängen sich plötzlich auf…

04703 Leisnig | Klosterbuch Nr. 1
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In Form eines Workshops (Dauer ca. 120 min.) wird angeboten, viele der
aufkommenden Fragen zu beantworten und bei den Teilnehmern Lust auf
eine Pilgertour zu wecken. Natürlich wird auch von den eigenen zahlrei-
chen Pilgertouren in und nach Spanien sowie nach Rom berichtet.
Ein abwechslungsreicher Mix aus Live-Reisereportagen in moderner
HD-Technik mit vielen Filmszenen sowie bewegenden Bildern - und da-
zu eine Menge an Tipps, Tricks und Erfahrungen als "Langzeit"-Pilger.
Zum Ende des Workshops bleibt noch genügend Zeit, seine individuel-
len Fragen beantwortet zu bekommen.

Kartenvorverkauf für beide Veranstaltungen über:
Förderverein Kloster Buch e.V.
Klosterbuch 1, 04703 Leisnig, Email: KlosterBuch@t-online.de 
(Absenderadresse nicht vergessen)

Eintritt: 
Reisereportage "Pilgerwege - Jakobswege"
Vorverkauf: 10,00 € (bei Versand zzgl. Versandkosten)
Tages-/Abendkasse: 12,00 €

Workshop - Wie geht Pilgern?
Vorverkauf: 10,00 € (bei Versand zzgl. Versandkosten)
Tages-/Abendkasse: 12,00 €

n 28.04.19 11:00 - 18:00 Uhr 
Kalligrafiekurs 
Von 11:00 bis 18:00 Uhr können Interessierte an einem Kalligrafiekurs
unter der Leitung von Frank Niemann teilnehmen.  
Die Kurse sind nur mit Voranmeldung unter Tel.: 034362/34569 bzw. per
Email: info@schriftlichkeiten.de .

n 04.05.19 16:30 Uhr 
Frühjahrskräuterführung mit Kostproben 
Kräuterfachfrau Undine Myja lädt wieder zur Frühjahrskräuterführung
ins Kloster Buch ein. Neben einer interessanten und vor allem informati-
ven Führung erwartet die Gäste ein kleines Kräuterbuffet mit leckeren
Kostproben.
Veranstaltung nur mit Voranmeldung unter Tel.: 0178/4357889 bzw. per
Email: undine.myja@gmx.de

n 11.05.19 09:00 – 15:00 Uhr 
Bauernmarkt 
Zum Bauernmarkt werden wieder ca. 90 Direktvermarkter und Händler ihre
frischen Erzeugnisse aus eigenem Anbau, eigener Aufzucht und Herstel-
lung sowie handwerkliche und kunsthandwerkliche Produkte anbieten. 
Für das leibliche Wohl sorgen wie immer die Mitarbeiter des Förderver-
eins Kloster Buch. 
Um 10:00 Uhr und um 14:00 Uhr finden Klosterführungen statt. Der
Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 12.05.19 ab 11:00 Uhr 
Brunch zum Muttertag 
Verbringen Sie den Muttertag entspannt und gemütlich in Familie. Zu
diesem besonderen Tag lädt der Förderverein zum Brunch mit Köstlich-
keiten aus der Klosterküche ein. 
Freuen Sie sich auf ein leckeres und abwechslungsreiches Buffet mit
warmen und kalten Speisen. Von süß bis herzhaft ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei.
Veranstaltung mit Voranmeldung: Tel.: 034321/68592 bzw. per Email:
KlosterBuch@t-online.de

n 12.05.19 14:00 Uhr 
Klosterführung
Um 14:00 Uhr können Besucher wieder hinter die historischen Mauern
des Klosters blicken und mehr über das Leben und Wirken der Zister-
ziensermönche erfahren. Der Treffpunkt ist vor dem Abthaus.

n 12.05.19 16:30 Uhr Frühjahrskräuterführung 
Kräuterfachfrau Undine Myja lädt zur Frühjahrskräuterführung ins Klo-
ster Buch ein.
Voranmeldung unter Telefon: 0178/4357889, 
E-Mail: undine.myja@gmx.de

- Änderungen vorbehalten -

n Es ist wieder an der Zeit für ein Fest.

Wir laden Euch am 30.04.2019 ab 18.00 Uhr auf den Festplatz nach Ge-
bersbach ein.

Es kommt ein Meister des Feuers mit einer außergewöhnlichen Show.
Das dürft Ihr euch nicht entgehen lassen!!!

Lagerfeuer findet statt.
(Für Brandschäden an Kleidung durch Funkenflug 
übernimmt der Veranstalter keine Haftung!)
Eine  Hebebühne und  Schießbude  stehen bereit.
Für Getränke und kleine Leckereien werden wir ausreichend sorgen.
Also kommt, schwingt das Tanzbein und habt einen schönen Abend.

Wir freuen uns auf Euch.

Das Holz für den Feuerhaufen bitte ausschließlich an folgenden Ter-
minen bringen, da sonst das Befahren des Geländes nicht möglich ist:
- 20.04.2019 von 13.00 - 17.00 Uhr 
- 27.04.2019 von 09.00 - 12.00 Uhr

Die Stadt Waldheim im Internet: 
www.stadt-waldheim.de
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FEUERWEHR

n Bestallung der neuen Wehrleitungen für die 
Ortsfeuerwehren Gebersbach-Knobelsdorf, Meinsberg
und Richzenhain; Übergabe der Urkunden durch den
Bürgermeister in der Stadtratssitzung am 28.03.2019.

Ortswehrleiter Gebersbach-Knobelsdorf Jelinek, Pierre 
stellvertretender Ortswehrleiter Gebersbach-Knobelsdorf Sehrer, Michael 
Ortswehrleiter Meinsberg Voß, Stefan 
1.stellvertretender Ortswehrleiter Meinsberg Bäurich, Jan 
2.stellvertretender Ortswehrleiter Meinsberg Bäurich, Steffen 
Ortswehrleiter Richzenhain Wrona, Jens 
stellvertretender Ortswehrleiter Richzenhain Tesch, Andreas

n Jugendfeuerwehr Waldheim

Überwältigt und sehr dankbar möchten wir uns wieder bei Ihnen allen für
Ihre großartige Unterstützung am 2. März 2019 bedanken. Wir freuen
uns jedes Mal erneut im gesamten Stadtgebiet Ihr Altpapier abzuholen.
Vielen Dank auch für Ihr Verständnis, dass wir zwar alles versuchen, je-
doch nicht jeden Zeitwunsch erfüllen können. Bei den vielen Waldhei-
mern, die den Weg auf sich nehmen uns direkt am Gerätehaus das Alt-
papier vorbeizubringen, bedanken wir uns auch ganz herzlich. 
Unsere nächste Altpapiersammlung findet am 18. Mai 2019 statt. 

n Liebe Waldheimer,

die Waldheimer Jugendfeuerwehr sammelt am 18. Mai 2019, zwischen
8:30 und 15:30 Uhr, wieder Altpapier ein.
Wir freuen uns über Ihre Hilfe, unsere Jugendfeuerwehrkasse mit der
Abgabe Ihres Altpapiers zu füllen.
Wenn Sie uns unterstützen möchten, schreiben Sie uns, auch mit einem
zeitlichen Wunsch, an:

Jugendfeuerwehr_Waldheim@web.de

Ihren Namen und Ihre Anschrift. Wir kommen gerne persönlich bei Ihnen
vorbei und holen das Altpapier ab. Dabei versuchen wir Ihren Zeit-
wunsch zu berücksichtigen. Garantieren können wir ihn jedoch nicht, da
wir im gesamten Stadtgebiet unterwegs sind. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis.
Alternativ können Sie uns auch einen Zettel oder den beigefügten Ab-
schnitt ausgefüllt in den Briefkasten am Gerätehaus einwerfen.

Natürlich nehmen wir ebenfalls ab 8:30 Uhr Ihr Altpapier am Gerätehaus
der Feuerwehr Waldheim, Gebersbacher Str. 1a, entgegen. Werfen Sie
bei dieser Gelegenheit auch gern einen Blick in unsere Feuerwehrwa-
che. 

Vielen herzlichen Dank,

Ihre Jugendfeuerwehr Waldheim

Wir möchten die Jugendfeuerwehr Waldheim bei der Altpapier-
sammlung unterstützen. 

Name:      _____________________________________________________

Anschrift:  _____________________________________________________

                 _____________________________________________________

                 _____________________________________________________

                 _____________________________________________________

Anmerkungen/Zeitwunsch 

_______________________________________________________________               

_______________________________________________________________               

_______________________________________________________________               

_______________________________________________________________               

_______________________________________________________________               

_______________________________________________________________               

✄
Bild v.links nach rechts:
Bürgermeister Herr Ernst, Gemeindewehrleiter Daniel Seifert; Andreas
Tesch, Jan Bäurich, Stefan Voß, Michael Sehrer, Pierre Jelinek
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AUS DER OBERSCHULE

So lautete in diesem Jahr das Motto der Faschingsveranstaltung an der
Grundschule in Waldheim. Und es war  ein voller Erfolg! Bei der Gestal-
tung ihrer Faschingskostüme für diesen Vormittag  zeigten die Grund-
schüler viel Kreativität. Blaue und gelbe Säcke sowie Kartons wurden
mit leeren Verpackungen verziert, Gürtel und Haarbänder aus leeren Jo-
ghurtbechern schmückten Kleidung und Köpfe. 
In einem einstündigen Programm vermittelte Erik Udo Zschieche den Kin-
dern, wie wichtig Freundschaft und ein gutes Miteinander sind, um Ange-
berei, Überheblichkeit sowie Beleidigungen zu besiegen. Schauplatz war
dabei, wie konnte es anders sein, ein vermüllter Spielplatz. Die Vorstellung
ist in Zusammenarbeit mit der EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsach-
sen GmbH entstanden. Jedes Kind erhielt nach der Aufführung ein Heft
mit einem Müllkrimi und Tipps rund um den Müll sowie eine CD.
Höhepunkt des Faschingstages war ein großer Umzug durch die Stadt
Waldheim, begleitet von lautstarker Musik. Vor dem Rathaus angekom-
men, tanzten alle Kinder zu lustiger Faschingsmusik und freuten sich
über die vielen Süßigkeiten.
Am Ende des Faschingstages prämierte der Förderverein unserer
Grundschule die Klasse, welche die meisten und kreativsten „Müllko-
stüme“ aufweisen konnte, mit einem Gutschein für die Klassenkasse.   
Ich möchte mich recht herzlich, auch im Namen der Kinder und des Kol-
legiums der Grundschule, bei allen Eltern sowie Großeltern bedanken,
die uns an diesem Tag unterstützten. Ein großes Dankeschön sagen wir
auch der Firma Langner für die Bereitstellung des Fahrzeuges, Biggi
und der „Boutique 76“ für die musikalische Umrahmung, der Stadt
Waldheim, die die Durchführung des Faschingsumzuges ermöglichte,
unserem Essenanbieter „apetito“ für das gesponserte Frühstück, unse-
rer Sekretärin, Frau Schmidt sowie dem Hausmeister, Herrn Küttner, die
als Jury agierten sowie dem Förderverein der Grundschule Waldheim,
der unter anderem auch den Umzug finanziell unterstützte.  
Und wir freuen uns schon heute auf den 25.02.2020. Dann findet der
nächste Faschingsumzug der Grundschule Waldheim auf dem Ober-
markt statt. 
In diesem Sinne – „Mülldetektive – helau!“

Annett Lorenz – Ziegenbalg
(Schulleiterin Grundschule Waldheim)

n Mülldetektive – Helau!
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AUS DER OBERSCHULE BIBLIOTHEK

Die 4. Klassen der Grundschule Waldheim ver-
brachten  am 21.03.19 einen wundervollen Tag
bei schönstem Wetter  in unserer Landes-
hauptstadt. Gemeinsam mit ihren Klassenleh-
rerinnen, Frau Staubitz und Frau Lorenz – Zie-
genbalg, besuchten sie den Sächsischen
Landtag und das Hygienemuseum. Im Sächsi-
schen Landtag lernten die Grundschüler, wel-
che Aufgaben dieser zu erfüllen hat, welche
Parteien in ihm vertreten  sowie wie viele Ab-
geordnete in den einzelnen Fraktionen tätig
sind.  Besonders interessant war es zu erfah-
ren, wie ein Gesetz beschlossen wird. Das
durften die Kinder in einem Planspiel selbst er-
kunden. Dabei ging es um den Gesetzesent-
wurf, die Sommerferien ab dem nächsten
Schuljahr um 2 Wochen zu verlängern. Die
Kinder mussten geeignete Argumente finden,
dies zu bestätigen oder auch zu widerlegen.
Am Ende gewann die Partei, die mit den mei-
sten Stimmen dafür plädierte. In unserem Rol-

Pünktlich zu Ostern haben wir für unsere jüng-
sten Leserinnen und Leser eine Menge brand-
neuer Bücher bereitgestellt.
Angefangen bei Pappbilderbüchern, zum Teil
mit Geräuschen oder Interaktionsmöglichkei-
ten, über beliebte Reihen wie Lego Ninjago,
Paw Patrol, Die Eiskönigin oder Die Magi-
schen Tierfreunde bis hin zu spannenden
Sachbüchern, die mit beeindruckenden Illu-
strationen und altersgerechten Texten die Welt
erklären und auch prima zum Vorlesen geeig-
net sind.
Für alle, die das Lesen gerade lernen, gibt es
hingegen speziellen Nachschub: Erstlesebü-
cher für angehende Bücherhelden mit bekann-
ten Figuren wie den 3 Fragezeichen oder Ster-
nenschweif, extra aufbereitet für das vergnüg-
liche selbständige Lesen von Leseanfängern
der 1. und 2. Schulklassen.
Die älteren Schülerinnen und Schüler werden
dann wieder ab Juni mit Büchernachschub
verwöhnt. Der diesjährige Buchsommer be-
ginnt am 24.6. und wird spannender als je zu-
vor. Versprochen. 

lenspiel  wurde dieses Gesetz zur Wirklichkeit.
Schade, so meinten die Schüler, dass dies nur
ein Spiel war. 
Im Anschluss bummelten die Klassen am Für-
stenzug vorbei durch die Altstadt zum Hygie-
nemuseum. In der Großstadt gab es unter-
wegs jede Menge zu entdecken. Im Hygiene-
museum  sahen sich die Grundschüler eine
Ausstellung zum Thema  „Der menschliche
Körper“ an. Gleich zu Beginn staunten die
Mädchen und Jungen über den „Gläsernen
Menschen“. In sieben Themenräumen er-
forschten die Schüler interessante Aspekte
des menschlichen Lebens. Mit vielen gesam-
melten Erlebnissen und Eindrücken traten die
Klassen am Nachmittag den Heimweg an. Alle
waren sich sicher: Hinter ihnen lag ein anstren-
gender, aber ereignisreicher Tag.

Annett Lorenz – Ziegenbalg
(Schulleiterin Grundschule Waldheim)

n Auf Dresdentour n Geschichten zum Großwerden

Die Stadt Waldheim im Internet: www.stadt-waldheim.de
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n Geschichte(n) im Museumshaus – 
Geschichten um das Stille Örtchen

Waldheim, 01.04.2019 Ausverkauft war auch diese Veranstaltung im
Stadt- und Museumshaus Waldheim, viele Interessierte wollten die „Ge-
schichten um das Stille Örtchen“ hören.

Im historischen Schlafgewand klärte Bert Lochmann, der auch als Kor-
poral Stange unterwegs ist, die Frage „Wo geht’s hier zum Klo?“ und
zählte gleich zu Beginn seines Vortrages die vielen unterschiedlichen
Bezeichnungen für das sogenannte stille Örtchen auf. In früheren Zeiten
war dieses Örtchen sogar ein recht öffentliches, da kannte man keinerlei
Scham und Zierde. 

Mit einem Streifzug durch die Geschichte der unterschiedlichen Örtlich-
keiten und Einrichtungen zum Verrichten der Notdurft brachte er die Zu-
hörer zum Staunen und Schmunzeln und verdeutlichte auch mit Fotos
und Skizzen die vielen regionalen Unterschiede, die so Mancher auf Rei-
sen schon kennengelernt hatte. 

Interessant war auf jeden Fall der Rückblick ins antike Rom, denn da
gab es schon ein noch heute intaktes Kanalisationssystem. Dem gegen-
über landete im Mittelalter sämtlicher Unrat direkt auf der Straße. In Pa-
ris gab es Zeiten, in denen die Straßen 20cm hoch mit Unrat und Abfall
überzogen waren. 

Sehr lustig kam die Präsentation historischer Unterwäschestücken inkl.
deren Funktionalität bei den Besuchern an.

Auch dieser Abend der Veranstaltungsreihe im Stadt- und Museums-
haus war ein gelungener, war kurzweilig und sehr informativ. Freuen wir
uns auf die nächste Veranstaltung am 25.04.19 zum Thema: Bauen mit
Ankerbausteinen. 

Eintrittskarten zu 15,00 € p.P. (erm. 12,00 €) sind über das Stadt- & Mu-
seumshaus (Dienstag-Sonntag 10:00-17:00 Uhr) erhältlich. 

Barbara Hengst, Leiterin Stadt- & Museumshaus 

Stadt- und Museumshaus Waldheim
Niedermarkt 8 
04736 Waldheim
Tel. 034327/ 57234, Fax 034327/ 57233
E-Mail: stadtinfo@stadt-waldheim.de, www.stadt-waldheim.de

Korporal Stange (Bert Lochmann) im Glasanbau des Stadt- und Muse-
umshauses Waldheim ©Stadtverwaltung Waldheim
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n Treffpunkt Bergmann’s Hof

n Axels Gaststube „Zur Anfeuchte“ 
Treff Jung und Alt in gemütlicher Runde
zur Pflege der Traditionen der
Waldheimer Zigarrenmacher 
freitags und samstags ab 19:00 Uhr

n In der „Galerie“ treffen sich:

• Osteoporose Selbsthilfegruppe unter Anleitung von Frau Nabor
montags ab 10:00 Uhr

• Frauensportgruppe mit Frau Nabor
montags ab 17:00 Uhr

• Yoga mit Frau Schade
montags ab 19:30 Uhr

• Krabbelgruppe unter Leitung von Frau Gausche - AWO
jeden Dienstag von 9.30 bis 11.00 Uhr

• Rückenschule unter Anleitung von Frau Nabor
Termin nach Absprache

• Gruppe Pilates
Termin nach Absprache

• Qigong mit Herrn M. Sieber
Mittwochs ab 18:00 Uhr

• Yoga mit Frau Ulbricht
Donnerstags ab 19:30 Uhr

n Im „Alten Silo" treffen sich:

• Fotofreunde Waldheim 
montags alle 14 Tage ab 18:00 Uhr

• Handarbeitsgruppe „Flotte Nadeln" 
mittwochs alle 14 Tage ab 16:00 Uhr

• Hörzentrum GROMKE
donnerstags alle 14 Tage ab 9:00 Uhr

• Bilder und Filme und was dazu, Kleinstadtkino mit Freunden
Termin nach Absprache

• „Das Bücherregal“ täglich geöffnet

n „Packstube“ – Kinder- und Jugendarbeit Mittelsachsen e.V. 
Informationen zur Jugendweihe von Frau Weber 
dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr 

n Napoleonausstellung „Bon – Aparte“
jeden 2. Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr Stammtisch
zur geselligen Runde

n Spiele-Runde für Erwachsene
Jeden 1. Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr.
Es treffen sich Freunde des Brettspiels, Lieblingsspiele können mit-
gebracht werden.

n Napoleons Ausstellung „Bon – Aparte“
Besichtigung nach Vorankündigung oder kurzfristig nach telefoni-
scher Absprache bei Herrn Bergmann unter 0162 9658525

Interessenten für die genannten Gruppen können zu den genannten Zei-
ten kommen und mitmachen. Erste Kontakte können Sie auch telefo-
nisch mit Herrn Albrecht Bergmann unter 034 327 9610 oder 0162
9658525 aufnehmen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

n Wir bieten an:
– Kleidung für Babys, Kinder und Erwachsene 
– Möbel, Elektrogeräte
– Kostenlose Übernahme von gut erhaltener Kleidung

Sie erreichen uns:   Dienstag bis Donnerstag 09:00 bis 13:00 Uhr
                               Telefon: 034327 / 68267
                               info@planetwaldheim.de 

n Servicestellen 

n Verbraucherzentrale Sachsen
Energieberatungsstützpunkt Döbeln
Obermarkt 1, Rathaus, 04720 Döbeln
Jeden 2. Dienstag im Monat......................... 13:00 bis 17:00 Uhr

n Wertstoffhof Waldheim
An der Schloßmauer 
Mittwoch .......................................................14:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag und Samstag .....................................08:00 bis 12:00 Uhr

n Sprechtag der IHK Chemnitz Regionalkammer Mittelsachsen
für Unternehmer und Existenzgründer – kostenfrei
IHK Geschäftsstelle Döbeln
Stadthausstr. 5, 04720 Döbeln

Termine: 
dienstags in ungeraden Kalenderwochen .......9:00 bis 15:00 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin: Jenny Göhler
Tel.: 03731/79865-5500
E-Mail: jenny.goehler@chemnitz.ihk.de
Internet: www.chemnitz.ihk24.de
Terminvereinbarungen sind vorteilhaft!

n Landratsamt, Servicestelle Döbeln, Abteilung Soziales
Bahnhofstraße 22

• Onkologische Beratungsstelle für Tumorpatienten und deren
Angehörige
Zimmer 103, donnerstags von 7:00 – 15:00 Uhr
Ansprechpartnerin Ilka Scharf, Telefon: 03731 799-6232
Mail: ilka.scharf@landkreis-mittelsachsen.de

• Eingliederungshilfe und Pflege sowie Hilfe zum Lebensunterhalt
und Grundsicherung:
14-täglich in jeder geraden Kalenderwoche freitags 09:00 – 12:00 Uhr,
Zimmer 104, Telefon: 03731 799-2152 (nur besetzt während der ange-
gebenen Sprechzeit), Anfragen außerhalb der angegebenen Sprech-
zeit bitte zu den üblichen Sprechzeiten des Landratsamtes Mittel-
sachsen unter Telefon: 03731 799-6446.

• Betreuungsbehörde
nur nach vorheriger Terminvereinbarung besetzt, Zimmer 104,
Anfragen bitte zu den üblichen Sprechzeiten des Landratsamtes
Mittelsachsen unter Telefon: 03731 799-6412

• Wohngeldbehörde
Beratungstermin in begründeten Ausnahmefällen möglich, Termin-
vereinbarung zu den üblichen Sprechzeiten des Landratsamtes un-
ter Telefon: 03731 799-6445

• Sprechzeiten des Landratsamtes Mittelsachsen 
dienstags und donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00
bis 18:00 Uhr freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr.

n Pilzberatung Waldheim
Klaus-Eckhard Möbius
Reinsdorf 55, 04735 Waldheim
Telefon: 034327 51804
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n „Die Arche“ Wohnstätten gGmbH Waldheim
Kontakt- und Beratungsstelle Waldheim informiert

„Die Arche“ Wohnstätten gGmbH Waldheim
Obermarkt 30, 04736 Waldheim, Tel.: 034327/67645

Öffnungszeiten:     Montag:           09:00 – 12:00 Uhr + 15:00 – 18:00 Uhr
                              Mittwoch:        14:00 – 19:00 Uhr
                              Donnerstag:    14:00 – 19:00 Uhr
                              Sa., So.:          10:00 – 18:00 Uhr

Veranstaltungsplan April 2019

Samstag,       13. 04.2019  14.00 Uhr  Comicfiguren - Welche Erinne-
rungen werden bei uns wach?

Sonntag,       14. 04.2019  13.00 Uhr  Dartnachmittag mit Wanderpokal

Montag,         15. 04.2019  09.30 Uhr  Gemeinsames Frühstück
                                          15.00 Uhr  SHG "Black & White"
Mittwoch,      17. 04.2019  15.30 Uhr  Gehirnjogging querbeet
Donnerstag,  18. 04.2019  15.30 Uhr  Osterbräuche und Sitten

Montag,         22. 04.2019  09.30 Uhr  Gemeinsames Frühstück
                                          15.00 Uhr  SHG "Black & White"
Mittwoch,      24. 04.2019  15.30 Uhr  Kindheitserinnerungen ausge-

tauscht
Donnerstag,  25. 04.2019  16.00 Uhr  SHG „Noah“
Samstag,       27. 04.2019  13.30 Uhr  Motivationstipps für "schlechte"

Tage
Sonntag,       28. 04.2019  13.30 Uhr  Spaziergang zur Heiste
                     
Montag,         29. 04.2019  09.30 Uhr  Gemeinsames Frühstück
                                          15.00 Uhr  SHG "Black & White"

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wünsche und Anregungen finden immer ein offenes Ohr.
Das KOBS-Team

n Bahá’í-Gemeinde Waldheim

Jeden ersten Sonntag im Monat laden wir um 
10:00 Uhr in die Räumlichkeiten der „Arche“, Haini-
chener Straße 4, zu einer interreligiösen Andacht ein.
Eine Chance zur inneren Einkehr, der Erkenntnis im Umgang mit
den Heiligen Schriften, der Freude diese im gemeinsamen Lesen
und Studieren als Wegbegleiter für das tägliche Leben und neuer
Freundschaften zu knüpfen.

Jeder ist herzlich willkommen, Infos unter 034327 68741.

Landesverband der Kehlkopfoperierten
Freistaat Sachsen e.V.

Selbsthilfegruppe Mittweida/Rochlitz

Hilfe und Beratung für Kehlkopflose, Kehlkopf-Teiloperierte,
Halsatmer

Kontak:
Peter Helisch
2. Vorsitzender der SHG Mittweida/Rochlitz
Untere Talstraße 59
04736 Waldheim OT Gebersbach
Tel.: 034327 – 58426
Mobil: 015738881239
Mail: kehlkopfoperiert-sachsen@gmx.de

n Blutspendetermine

n Haema Blutspendezentrum 
BIO CITY LEIPZIG (14:30 – 19:00 Uhr)
08.05.2019

Ort: Förderschule, Am Schulberg 3a in Waldheim
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n Das Kirchspiel Waldheim-Geringswalde 
lädt herzlich ein

Sonntag, 14. April                09.00 Uhr Gottesdienst in Reinsdorf 
                                                               und in Knobelsdorf
                                              10.30 Uhr Gottesdienst in Waldheim

Gründonnerstag, 18. April   18.00 Uhr Tischabendmahl 
in Knobelsdorf

                                              19.30 Uhr Tischabendmahl in Waldheim

Karfreitag, 19. April             09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
in Knobelsdorf

                                              10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
                                                               in Grünlichtenberg
                                              18.00 Uhr Passionsmusik in Waldheim

Ostersonntag, 21. April       06.00 Uhr Auferstehungsfeier 
in Knobelsdorf 
anschließend Osterspaziergang
nach Otzdorf

                                              09.00 Uhr Festgottesdienst in Otzdorf
                                              10.30 Uhr Festgottesdienst in Waldheim

Ostermontag, 22. April        10.00 Uhr Gottesdienst für die 
Gemeinden in Beerwalde

Sonntag, 28. April                09.00 Uhr Gottesdienst 
in Grünlichtenberg

                                              10.30 Uhr Gottesdienst in Waldheim

Sonntag, 5. Mai                    10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung
der Konfirmanden in Waldheim

Sonntag, 12. Mai                 10.30 Uhr Gottesdienst in Otzdorf
                                              19.30 Uhr Lobpreisabend in Waldheim

Sonntag, 19. Mai                  10.00 Uhr Festgottesdienst 
zur Konfirmation 
in Knobelsdorf

                                              14.00 Uhr Festgottesdienst 
zur Jubelkonfirmation 
in Reinsdorf

Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: 
„Frieden sei mit euch!

Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch.“

Johannes 20,21

n Die Waldheimer Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH 
vermietet in Waldheim:

n 1-Raum-Wohnungen:
• Niedermarkt 13, 1. OG Mitte, ca. 18 m², voll möbliert, DU/WC, Sammelheizung 

mit Warmwasserbereitung, Nettokaltmiete ca. 129,- € zzgl. BK + HK, EVKW 

99 kWh/qm

• Pestalozzistr. 16 b, 2. OG rechts, ca. 33 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Sammelhei-

zung mit Warmwasserbereitung, Nettokaltmiete ca. 159,- € zzgl. BK +  HK, EVKW

154 kWh/qm

n 2-Raum-Wohnungen:
• Am Zänker 5, 2. OG rechts, ca. 52 m², Küche, Korridor, Bad/sep. WC,  Gasetagen-

heizung, kleiner Garten zur Wohnung, Nettokaltmiete ca. 328,- € zzgl. BK, EVKW

188 kWh/qm

• Hohe Str. 16, 2. OG rechts, ca. 50 m², Küche, Korridor, Bad/WC, CV-Belag auf

Wunsch Laminat, Sammelheizung, Nettokaltmiete ca. 240,- € zzgl. BK + HK,

EVKW 120 kWh/qm

• Härtelstr. 3 c, DG links, ca. 54 m€, Küche, Korridor, Bad/WC, CV-Belag, sichtbare

Balken, sofort bezugsfertig, Sammelheizung mit Warmwasserbereitung, Nettokalt-

miete ca. 259,- € zzgl. BK + HK

• Härtelstr. 40, DG links, ca. 52 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Gasetagenheizung, 

Laminat, Fahrstuhl, Nettokaltmiete ca. 260,- € zzgl. BK, EVKW 97 kWh/qm

• Oststr. 6, 2. OG rechts, ca. 56 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Loggia, Sammelheizung

mit Warmwasserbereitung, sofort bezugsfertig, Nettokaltmiete ca. 269,- € zzgl.

BK + HK, EVKW 113 kWh/qm

• Lindenstr. 8, 1. OG rechts, ca. 61 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Sammelheizung,

WW-Bereitung über Durchlauferhitzer, Balkon, Nettokaltmiete ca. 307,- € zzgl. BK

+ HK, EVKW 60 kWh/qm

• Breitscheidstr. 14, 1. OG rechts, ca. 56 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Sammelhei-

zung mit Warmwasserbereitung, Nettokaltmiete ca. 269,- € zzgl. BK + HK, EVKW

93 kWh/qm

n 3-Raum-Wohnungen:
• Bahnhofstr. 23, 1. OG links, ca. 58 m², Küche, Korridor, Bad/WC, CV-Belag, Sam-

melheizung, Nettokaltmiete ca. 266,- € zzgl. BK + HK, EVKW 132 kWh/qm

• Bahnhofstr. 72, DG, ca. 64 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Laminat, Sammelheizung

mit Warmwasserbereitung, Nettokaltmiete ca. 307,- € zzgl. BK + HK, EVKW 

133 kWh/qm 

n 4-Raum-Wohnungen:
• Bahnhofstr. 81, 3. OG links, ca. 66 m², Küche, Korridor, Bad/WC, Balkon, Nettokalt-

miete ca. 350,- € zzgl. BK + HK, EVKW 107 kWh/qm

Weitere Wohnungen auf Anfrage!!

Garagen: auf Anfrage

Gewerberäume: Obermarkt 1, Bahnhofstr. 68, 

Florenapassage Niedermarkt 13-15

Montag: 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Dienstag: 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und  13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Mittwoch: 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und  13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Freitag: 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Interessenten melden sich bitte unter Telefon: 034327/6160
Bahnhofstr. 2 in Waldheim | Internet: www.wbv-waldheim.de

E-Mail: info@wbv-waldheim.de und unter www.facebook.com

ANZEIGEN
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